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Antrag 
der Abgeordneten René Springer, Jürgen Pohl, Gerrit Huy, Ulrike Schielke-
Ziesing, Norbert Kleinwächter, Marc Bernhard, René Bochmann, Marcus Bühl, 
Thomas Dietz, Dr. Michael Espendiller, Peter Felser, Dietmar Friedhoff, Kay 
Gottschalk, Mariana Iris Harder-Kühnel, Nicole Höchst, Dr. Malte Kaufmann, 
Dr. Michael Kaufmann, Barbara Lenk, Mike Moncsek, Tobias Matthias Peterka 
und der Fraktion der AfD 

Inflation realistisch berechnen – Einführung von Warenkörben für den 
wöchentlichen Großeinkauf und den täglichen Einkauf 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Politik lebt vom Vertrauen der Menschen. Besonders wichtig ist Vertrauen beim 
Thema Inflation: Vertrauen in die veröffentlichten Daten und Vertrauen in die Fähig-
keit der Institutionen, den Bürger vor Kaufkraftverlust zu schützen. Vertrauensverlust 
tritt dort ein, wo der Bürger seine täglichen Beobachtungen nicht von den veröffent-
lichten Daten bestätigt sieht. Ist die „gefühlte Inflation“ regelmäßig weit höher als die 
offiziell ausgewiesenen Zahlen, erodiert das Vertrauen in den Staat und seine Institu-
tionen; der Bürger sieht sich nicht mehr ernst genommen. 
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht regelmäßig Daten zur Inflation. Auf der 
Website www.destatis.de werden im Kapitel „Preise“ Verbraucherpreisindex (VPI) 
und Inflationsrate kostenfrei ins Netz gestellt 1. Zusätzlich wird über die Änderung der 
Verbraucherpreise Energie und Verbraucherpreise Nahrungsmittel informiert. Grund-
lage dieser Indizes sind sogenannte Warenkörbe. Der Warenkorb umfasst neben Gü-
tern und Dienstleistungen des täglichen Gebrauchs auch Waren, die weit seltener ge-
kauft werden, etwa Autos, Fernsehgeräte und Waschmaschinen. Der tägliche oder wö-
chentliche Einkauf, an dem der Bürger die Inflation wahrnimmt, weicht üblicherweise 
von der offiziellen Inflationsrate ab, die ja auf dem großen Warenkorb basiert. 
Die österreichische Behörde für Statistik (Statistik Austria – Bundesanstalt Statistik) 
hat auf diese Problematik reagiert und veröffentlicht neben der Inflationsrate gemäß 
VPI auch Inflationsraten, die auf Sonderwarenkörben beruhen, etwa den sogenannten 
Miniwarenkorb (Sonderindex des wöchentlichen Bedarfs) oder den sogenannten Mik-
rowarenkorb (Sonderindex des täglichen Bedarfs). Diese auf verschiedenen Waren-
körben basierenden Indizes weichen teilweise stark voneinander ab. So betrug die In-
flationsrate gemäß VPI für Österreich im April 2022 7,2%, während der wöchentliche 

1 https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/_inhalt.html (abgerufen am 
25.5.2022) 

http://www.destatis.de/
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Großeinkauf gemäß Miniwarenkorb eine massive Teuerung von 14,4% auswies.2 
Diese doppelt so hohe Inflation bei Gütern des wöchentlichen Bedarfs ist die „gefühlte 
Inflation“. 
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Indizes des täglichen oder wöchentlichen 
Bedarfs nicht. Man verweist dort auf die Möglichkeit, auf www.destatis.de eine per-
sonalisierte Inflationsrate mit dem sogenannten persönlichen Inflationsrechner zu be-
rechnen.3 Dies hat sich bei der Bevölkerung allerdings nicht durchgesetzt, wie die ak-
tuellen Zugriffszahlen von lediglich 210.603 im Zeitraum 6.12.2021 bis 29.5.2022 zei-
gen.4 Gerade in den letzten Wochen sind die Zugriffszahlen besonders niedrig, obwohl 
das Thema Inflation medial sehr präsent ist (KW 19: 5.176 Zugriffe, KW 20: 5.215 
Zugriffe, KW 21: 7.683 Zugriffe). Eine derartige personalisierte Inflationsberechnung 
bietet die österreichische Statistik ebenfalls an,5 doch ist die Berechnung in Deutsch-
land ebenso wie in Österreich aufwändig und aufgrund der starken Personalisierung 
nicht verallgemeinerbar und damit wenig aussagekräftig. Die persönliche Inflations-
rate kann den Mikro- und Miniwarenkorb nicht ersetzen. 
Die aktuelle hohe Inflation macht schmerzhaft bewusst, dass in Deutschland Sonder-
warenkörbe für den täglichen und wöchentlichen Einkauf fehlen. Die Bürger orientie-
ren sich bei ihren Kaufentscheidungen (auch) an der Inflationsrate. In Zeiten großen 
Kaufkraftverlustes werden nicht unmittelbar notwendige Anschaffungen häufig auf-
geschoben, sodass nicht die offizielle Inflationsrate des großen Warenkorbs, sondern 
die Sonderinflationsrate des täglichen oder wöchentlichen Einkaufs stärker in den Fo-
kus rücken. Bereits aus diesem Grund ist die Veröffentlichung dieser Sonderindizes 
notwendig. 
Auch helfen die Sonderindizes Bundesregierung und Behörden punktgenaue und effi-
ziente Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung und zur Bekämpfung der sozialen Fol-
gen der Inflation zu ergreifen, die bei bloßer Bezugnahme auf den allgemeinen Ver-
braucherpreisindex nicht möglich sind. 
Schließlich trägt die Veröffentlichung der Sonderindizes durch die Angleichung von 
offiziellen Daten und „gefühlter Inflation“ dazu bei, dem Vertrauensverlust in den 
Staat und seine Institutionen entgegenzuwirken. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

das Statistische Bundesamt anzuweisen, neben der monatlichen Veröffentlichung von 
Verbraucherpreisindex und Inflationsrate 
1. monatlich einen Sonderindex des täglichen Bedarfs (Mikrowarenkorb) zu veröf-

fentlichen, der die Inflation eines täglichen Einkaufs widerspiegelt;
2. monatlich einen Sonderindex des wöchentlichen Bedarfs (Miniwarenkorb) zu

veröffentlichen, der die Inflation eines wöchentlichen Großeinkaufs widerspie-
gelt.

Berlin, den 30. Mai 2022 

Dr. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Fraktion 

2 https://www.statistik.at/web_de/presse/128182.html (abgerufen am 25.5.2022) 
3 https://service.destatis.de/inflationsrechner/ (abgerufen am 25.5.2022) 
4 Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Renè Springer auf Bundestags-

drucksache 20/2117 
5 https://www.statistik.at/persoenlicher_inflationsrechner/ (abgerufen am 25.5.2022) 
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Begründung 

Der Verbraucherpreisindex (VPI) ist ein Preisindex der durchschnittlichen prozentualen Veränderung des Preis-
niveaus bestimmter Waren und Dienstleistungen, die von privaten Haushalten für Konsumzwecke gekauft wer-
den. Die Veränderung des Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat bzw. zum Vorjahr wird als Teuerungsrate 
oder als Inflationsrate bezeichnet.6 Grundlage der Berechnung des VPI ist ein Warenkorb, der 650 Güterarten 
umfasst und sämtliche von privaten Haushalten in Deutschland gekauften Waren und Dienstleistungen repräsen-
tiert. Mit welchen Gewichten diese Güterarten in den Gesamtindex einfließen, ist im Wägungsschema festgehal-
ten.7 
Die österreichische Behörde für Statistik (Statistik Austria – Bundesanstalt Statistik) hat zwei Sonderwarenkörbe 
zur Berechnung der Inflation des täglichen und wöchentlichen Einkaufs entwickelt. So spiegelt der Index des 
täglichen Bedarfs (Mikrowarenkorb) die Inflation eines täglichen Einkaufs wider; der Index des wöchentlichen 
Bedarfs (Miniwarenkorb) die Inflation eines wöchentlichen Großeinkaufs.8 
Die Zusammensetzung der Warenkörbe, die der Inflationsberechnung zugrunde liegen, ist komplex und stellt 
langjährige Forschung und Erfahrung der statistischen Behörden dar. Sie ist auch von Land zu Land unterschied-
lich ausgeprägt, sodass Warenkörbe nicht einfach von ausländischen Statistikämtern übernommen werden kön-
nen. Als Anhaltspunkt für die Schaffung der beantragten Sonderwarenkörbe seien die von der österreichischen 
Behörde für Statistik (Statistik Austria – Bundesanstalt Statistik) verwendeten Warenkörbe angeführt, damit sich 
das Statistische Bundesamt im Bedarfsfall daran orientieren kann. 

6  https://de.wikipedia.org/wiki/Verbraucherpreisindex_f%C3%BCr_Deutschland (abgerufen am 25.5.2022) 
7  https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Verbraucherpreisindex/_inhalt.html (abgerufen am 

25.5.2022) 
8 https://www.statistik.at/web_de/statistiken/wirtschaft/preise/verbraucherpreisindex_vpi_hvpi/sonderauswer-

tungen/index.html (abgerufen am 25.5.2022) 
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